
Eventschloss Schönfeld / Schönfelder Straße 1 / 39628 Bismark 
 
 

Hausordnung für DJ und Musiker 
 

Veranstaltung/Datum: ______________________________________________ 
 
Name/Kontakt DJ/Musiker: _________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Keine musikalischen Darbietungen & Mikrofondurchsagen nach 22:00 Uhr auf der 
Terrasse oder im Park. 

 
2. Keine Lautsprecher (Boxen o. Ä.) nach 22:00 Uhr auf der Terrasse oder im Park. 

Vor 22:00 Uhr ist außerhalb des Gebäudes stets auf eine angemessene Lautstärke zu 
achten. 

 

3. Gemäß Lärmschutzverordnung darf die Lautstärke im Innenraum bei geschlossenen 
Fenstern 100 dB nicht überschreiten. Unser Servicepersonal ist entsprechend geschult 
und wird Sie bei Bedarf darauf hinweisen. 

 

4. Kabel in Laufrichtung sind zwingend abzukleben. Hierfür ist ausschließlich Gaffa 
Premium zu verwenden. 
 

5.  Nebelmaschinen in den Innenräumen sowie Konfetti-Shooter sind nicht gestattet. 
Das Objekt ist flächendeckend mit einer Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur 
Feuerwehr ausgestattet. Kosten, die durch die Nichteinhaltung dieser Vorgaben 
entstehen, trägt der Verursacher. Nebelmaschinen auf der Terrasse und im Park sind 
zulässig. 

 
6. Der Anordnung des Personals ist jederzeit Folge zu leisten. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Leitung. Wir wünschen Ihnen eine 
gelungene Veranstaltung. 
 
Mit besten Grüßen 

Franziska Bolduan 

 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme dieser Hausordnung 
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift DJ / Musiker 


